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Hier finden sie rnformationen über die Visabestimmungen, eine Staatenriste zurVisumpflicht bei Einreise nach Deutschrand sowie Antragsformurare zum
Download' Auch die Bestimmungen des schengener üblreinkommens und
seine Entstehung werden hier erklärt.

Staatsangehörige der EU-staaten

Angehörige der EU-staaten benötigen zur Einreise in die Bundesrepubrik
Deutschland kein Visum.

Staatsangehörige aus Nicht-EU-staaten

Alle übrigen Ausländer sind für Aufenthalte in Deutschland grundsätzlich
visumpflichtig. Für Besuchsaufenthalte bis zu 90 Tagen je Zeitraum von 180
Tagen benötigen Angehörige der Staaten kein Visum, für die die Europäische
Gemeinschaft die Visumpflicht aufgehoben hat.

Eine Übersicht zu den Visumerfordemissen finden Sie hier:

Staatenliste zur Visumpfl icht

Zuständigkeit zur Visumerteilung

Kraft Gesetzes (§ 71 Abs. 2 Aufenthaltsgesetz) sind die Botschaften und

Generalkonsulate (Auslandsvertretungen) der Bundesrepublik Deutschland für
die Visumerteilung verantwortlich. Das Auswärtige Amt wird bei der
Entscheidung von einzelnen Visumanträgen grundsätzlich nicht befasst.

Kenntnisse über den Stand einzelner, bei den Auslandsvertretungen anhängiger
Verfahren liegen dem Auswärtigen Amt nicht vor.

Örtlich zuständig für die Visumerteilung ist die Auslandsvertretung, in deren

Amtsbezirk der Antragsteller seinen gewöhnlichen Aufenthalt bzw. seinen

Wohnsitz hat.

Sachlich zuständig ist die Auslandsvertretung desjenigen Schengen-Staates, in

dessen Hoheitsgebiet das alleinige oder hauptsächliche Reiseziel liegt.
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